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RS OGH 1983/9/13 2Ob124/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1983

Norm

ABGB §1325 D2a

EStG §33 Abs4

Rechtssatz

Der Alleinverdienerabsetzbetrag nach § 33 Abs 4 EStG ist lediglich ein die Bruttosteuerschuld mindernder

Steuerabsetzbetrag. Er hat insoweit Ein5uß auf den Nettoverdienst des Steuerp5ichtigen. Der Geschädigte kann daher

den Alleinverdienerabsetzbetrag nicht als selbständige Schadenspost geltend machen, sondern nur im Rahmen des

Anspruchs auf Verdienstentgang.
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